MUSTERSCHREIBEN an den Verwalter

„Antrag zur Beschlussfassung: Widerspruch gegen Gaspreiserhöhung“

Aufnahme des Antrags auf die Tagesordnung der Eigentümerversammlung

Peter Mustermann

Musterweg 2

12344 Altstadt

Hausverwaltungsgesellschaft mbH

Hauptstraße 11

12345 Neustadt   

 Altstadt , den tt.mm.jjjj

Einladung zur ordentlichen Eigentümerversammlung vom  …. 

Hier: Ergänzung der Tagesordnung

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchte ich Sie bitten, aus aktuellem Anlass die nachfolgenden Tagesordnungspunkte in die Tagesordnung der Eigentümerversammlung vom … mit aufzunehmen und mit der Einberufung zur Versammlung bekannt zu geben:
Beschlussfassung über Widerspruch gegen eventuelle Gaspreiserhöhungen und Zahlungsverweigerung bzgl. erhöhter Gaspreise

1. Der Verwalter wird beauftragt, gegen die Ankündigung etwaiger Preiserhöhungen für Gaslieferungen Widerspruch einzulegen.

2. Der Verwalter wird weiterhin beauftragt, das Versorgungsunternehmen aufzufordern, die Rechtsgrundlage, Angemessenheit und Notwendigkeit der Preiserhöhung nachzuweisen. 

3. Der Verwalter wird weiterhin beauftragt, bis zum Nachweis der Angemessenheit der Preiserhöhung nur den bisherigen Gaspreis an das Gasversorgungsunternehmen zu entrichten.

Alternativ zu Punkt 3:

4. Die Eigentümergemeinschaft beschließt, dass der Verwalter die erhöhten Gaspreise ausdrücklich nur unter Vorbehalt bezahlen soll. 

5. Der Verwalter wird beauftragt, in der Folge prüfen zu lassen, ob aufgrund unangemessener Gaspreiserhöhungen bislang zu hohe Gaspreise bezahlt wurden und gegebenenfalls die gerichtliche Rückforderung zuviel bezahlter Gaspreise, ebenso wie die Rückforderung unter Vorbehalt gezahlter Preise zu betreiben. 

.

Die Aufnahme der Tagesordnungspunkte dürfte im Interesse aller Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft liegen, da die ständigen Gaspreiserhöhungen zu einer wesentlichen Kostensteigerung führen. 

Darüber hinaus entsprechen die Maßnahmen gegen eventuelle Gaspreiserhöhungen dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und dürften daher auch Gegenstand der ordnungsgemäßen Verwaltung sein. 

Mit freundlichen Grüßen

Peter Mustermann

Stand: 9.11.2005 
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